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Index

82/05 Lebensmittelrecht

Norm

LMG 1975 §9 Abs1;

LMG 1975 §9 Abs3;

Rechtssatz

In der Beigebung der in verschiedenstem Zusammenhang verwendeten Begri9e "gesund" und "Gesundheit" sowie von

ähnlichen, auf gesundheitsfördernde und gesund erhaltende Wirkungen des Produktes hinweisenden Bezeichnungen

liegt keine besondere Hervorhebung der gesundheitsfördernden Wirkung des Produkts (eines Kombinationspräparats

mit Vitaminen, Mineralsto9en und Spurenelementen), die - ganz allgemein - über die entsprechenden Wirkungen

vergleichbarer Produkte hinausgehe, die ja durchwegs wegen der ihnen zugeschriebenen gesundheitsfördernden

Wirkungen konsumiert werden.
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